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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Amberg-Sulzbach für das Haus-
haltsjahr 2026 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 826), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 
(GVBl. S. 637) geändert worden ist, hat der Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach in seiner 
öffentlichen Sitzung vom 20. April 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 be-
schlossen, die hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 der Landkreisordnung bekanntgemacht wird: 

 
 

§ 1 
 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
 festgesetzt; 
 
 er schließt 
 im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 155.552.000 € 
 und im Vermögenshaushalt  
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.941.000 € 
 ab. 
 
(2) Die als Anlagen beigefügten Wirtschaftspläne der Sondervermögen „St. Anna  

Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ für das  
Wirtschaftsjahr 2026 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab: 

 
 1. Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 867.422 € 
  in den Aufwendungen mit 1.210.266 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit   8.507.840 €  
 
 2. Sondervermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ 
  im Erfolgsplan 
  in den Erträgen mit 157.500 € 
  in den Aufwendungen mit 252.300 € 
  und im Vermögensplan 
  in den Einnahmen und Ausgaben mit     94.800 € 
 
 

§ 2 
 
(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen wird auf 1.925.000 € festgesetzt. 
 
(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sonder-

vermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ sind nicht vorgesehen. 
 
(3) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Sonder-

vermögen „St. Johannes Klinik Auerbach“ sind nicht vorgesehen. 
 



83 
 

 
§ 3 

 
(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt  
 wird auf 9.845.000 € festgesetzt. 
 
(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen der Sondervermögen „St. Anna 

Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik Auerbach“ werden nicht fest-
gesetzt. 

 
 

§ 4 
 

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach  
Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes auf die kreisangehörigen Gemeinden umzulegen 
ist, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 73.322.101,70 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden vom Bayer.  

Landesamt für Statistik festgestellten Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemes-
sen: 

 
 Grundsteuer A 1 044 760 € 
 Grundsteuer B 8 696 816 € 
 Gewerbesteuer 32 818 418 € 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61 343 347 € 
 Umsatzsteuerbeteiligung 6 397 621 € 
 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisung 2025  32 072 051 € 
 
 Summe der Bemessungsgrundlagen 142 373 013 € 

 
 
(3) Nach Art. 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird der Hebesatz für die  
 Kreisumlage auf  51,50 v.H. festgesetzt. 
 
(4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Steuern, die der Landkreis auf gemeindefreien Grund-

stücken erhebt, werden wie folgt festgesetzt: 
 
  1. Grundsteuer 
 
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v.H. 
 
   b) für Grundstücke (B)  350 v.H. 
 
  2. Gewerbesteuer  350 v.H. 
 
 

§ 5 
 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach  
 dem Haushaltsplan wird auf  11.000.000 € festgesetzt. 
 
(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der 

Sondervermögen „St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg“ und „St. Johannes Klinik 
Auerbach„ sind nicht vorgesehen. 
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§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 61 Abs. 4, Art. 65 Abs. 2 
i.V.m. Art. 96 Satz 1 und Art. 103 Abs. 1 LKrO erforderlichen Genehmigungen mit Schreiben vom 
18.05.2026, Nr. ROP-SG12-1512.1-1-13-8, erteilt. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit im Landratsamt in Amberg, Schlossgraben 3, 
Gebäude II, Zimmer 2.1.13, während der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme 
auf. 
 
Amberg, 20.05.2026 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat 
 
21/20.05.2026 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Amberg-Sulzbach 
zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern auf dem Gebiet des Landkrei-
ses Amberg-Sulzbach 
 
Aufgrund von §§ 3 Abs. 2, 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 
2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 323) geändert 
worden ist (nachfolgend: BNatSchG), sowie Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 44 Abs. 2 Bayerisches 
Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zu-
letzt durch § 1 Abs. 87 der Verordnung vom 04. Juni 2024 (GVl. S. 98) geändert worden ist, erlässt 
das Landratsamt Amberg-Sulzbach als Untere Naturschutzbehörde folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung umfasst das gesamte Gebiet des Landkreises 
Amberg-Sulzbach. 
 

§ 2 Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern 
 

(1) Zum Schutz von wild lebenden Tieren, vor allem von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren 
ist im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung der Betrieb von Mährobotern in der Zeit von 
einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang 
des folgenden Tages verboten (Angaben zum genauen Zeitpunkt des jeweiligen Sonnen-
aufgangs bzw. Sonnenuntergangs im Landkreis Amberg-Sulzbach sind beispielsweise ab-
rufbar unter: https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter). 

https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/
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(2) Mähroboter (auch: Rasenmähroboter; Rasenroboter) im Sinne dieser Allgemeinverfügung 

sind alle Serviceroboter, die selbsttätig (nicht ferngesteuert) eine vorgegebene (Rasen-) 
Fläche mähen können. 
 

§ 3 Ausnahmen und Befreiungen 
 

(1) Das Verbot aus § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung gilt nicht für den Betrieb von Mähro-
botern 

1. in geschlossenen Räumen (ein durch bauliche Einrichtungen umschlossener Raum, 
der für Igel und anderen kleinen Wirbeltieren nicht zugänglich ist z. B. spezieller In-
nenhof, Gewächshaus), 

2. auf Gründächern (Rasenflächen auf Dächern). 
 

(2) Eine Ausnahme von dem Verbot aus § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung ist durch die Un-
tere Naturschutzbehörde am Landratsamt Amberg-Sulzbach auf Antrag zu erteilen, wenn 
nachgewiesen wird, dass im konkreten Einzelfall keine Gefahr für Leib und Leben von Igeln 
und anderen kleinen Wirbeltieren durch den Einsatz eines Mähroboters entsteht.  

 
(3) Eine Befreiung von dem Verbot aus § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung kann durch die 

Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Amberg-Sulzbach auf Antrag entsprechend 
§ 67 Abs. 1, 3 BNatSchG erteilt werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialen und wirtschaftlichen Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 
führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist. 

 
(4) Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahme gemäß vorstehendem Abs. 2 bzw. Befreiung ge-

mäß vorstehendem Abs. 3 ist bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamtes Am-
berg-Sulzbach einzureichen. 
 

§ 4 Sofortige Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung von § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
 

§ 5 Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Gründe 
 

I. Sachverhalt 
 
In verschiedenen europäischen Ländern wurde in den letzten Jahrzehnten eine Bestandsabnahme 
des Europäischen Igels (Erinaceus europaeus) beobachtet. Die 2020 aktualisierte Rote Liste der 
Säugetiere1 zeichnet für Deutschland ein vergleichbares Bild. Igel, früher überall zahlreich vertre-
ten, wird dort ein erheblicher Rückgang attestiert. Exemplarisch zeigen Langzeitzählungen über-
fahrener Igel in Bayern, dass die Anzahl der Totfunde in den letzten ca. 40 Jahren um ca. 80 % 
zurückgegangen ist2, was nicht auf effektive Schutzmaßnahmen, sondern einen generellen Rück-
gang der Bestände zurückgeführt werden muss.3 Die Ursachen für den Bestandsrückgang sind 
vielfältig. 

 
1 Meining, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Land, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – 
Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S. 
2 Reichholf, J. H. (2015): Starker Rückgang der Häufigkeit überfahrener Igel Erinaceus europaeus in Südostbayern und seine Ursachen. – Mitteilun-
gen der Zoologischen Gesellschaft Braunau 11 : 309-314. 
3 Meining, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Lang, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlangs. – 
Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S. 
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Einer der gravierendsten Gründe sind fehlende Insekten als Hauptnahrungsgrundlage des Igels 
infolge Pestizideinsatz, Lichtverschmutzung und Lebensraumverlust. Eine weitere Ursache ist das 
Fehlen geeigneter Lebensräume in der freien Landschaft. Dort mangelt es häufig an Hecken und 
Gebüschen, in denen die Tiere tagsüber schlafen, ihre Nester für den Winterschlaf bauen und ihre 
Jungtiere aufziehen können. In der Folge weichen Igel häufig – weg von der freien Landschaft – in 
städtische Ersatzlebensräume aus, z. B. Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe oder Gärten. Es wird 
eingeschätzt, dass die Bestände in den städtischen Bereichen mittlerweile teilweise höher sind als 
in der freien Landschaft, obwohl insgesamt ein starker Rückgang aller Bestände zu verzeichnen 
ist. Städte und Gemeinden tragen daher eine besondere Verantwortung für den Schutz von Igeln in 
diesen Ersatzlebensräumen. 
 

Unter anderem in Gärten werden häufig Mähroboter eingesetzt, welche eine große Gefahrenquelle 
für zahlreiche kleine Wirbeltiere, insbesondere für Igel, darstellen.4 Treffen Mähroboter auf Igel 
bzw. andere kleine Wirbeltiere, fügen die scharfen Messer und rotierenden Klingen der Mähroboter 
diesen typischerweise Verstümmelungen bzw. erhebliche Verletzungen zu, was oft sogar den Tod 
zur Folge hat.5 Anders als andere Tiere flüchten Igel bei einem (bevorstehenden) Kontakt mit 
Mährobotern nicht, sondern rollen sich zum Schutz mit dem Ergebnis zusammen, dass sie von 
dem Mähroboter überrollt und verletzt oder getötet werden. Verletzte Tiere sind hierbei meist einer 
sehr langen und erheblichen Leidenszeit ausgesetzt. Da Mähroboter autonom und zugleich sehr 
geräuscharm agieren, erfolgt der Betrieb häufig auch in der Nacht – während der Igel typischer-
weise auf Nahrungssuche ist.  
 

Für den Landkreis Amberg-Sulzbach wurde seitens der „Igelhilfe Schmidmühlen“ mitgeteilt, dass 
im Jahr 2025 ca. 80 – 120 verletzte Igel, davon ca. 10 % mit Schnittverletzungen, in Obhut ge-
nommen wurden. Es ist darüber hinaus auch davon auszugehen, dass sich verletzte Igel in der 
Regel verkriechen und deshalb nicht gefunden werden oder die Kadaver von anderen Tieren ge-
fressen werden. 
 

II. Rechtliche Würdigung 
 

Für den Erlass der Allgemeinverfügung ist das Landratsamt Amberg-Sulzbach als Untere Natur-
schutzbehörde örtlich und sachlich zuständig gemäß Art. 43 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 44 Abs. 2 Bay-
NatSchG i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 44 Abs. 1 BNatSchG. 
 

Die Allgemeinverfügung hat ihre rechtliche Grundlage in §§ 3 Abs. 2, 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist es verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschütz-
ten Art nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
 

Nach § 3 Abs. 2 BNatSchG überwachen die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen 
Behörden die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften und treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzelfall erforderlichen 
Maßnahmen, um deren Einhaltung sicherzustellen, soweit nichts anderes bestimmt ist.  
 

Der Europäische Igel (Erinaceus europaeus) ist gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13c) BNatSchG i. V. m. An-
lage 1 Bundesartenschutzverordnung eine besonders geschützte und somit vom Anwendungsbe-
reich des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasste Art. Andere kleine Wirbeltiere i. S. d. Allgemeinver-
fügung sind etwa alle Amphibien, welche gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13b) aa) BNatSchG i. V. m. Anlage 
1 Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und somit ebenfalls vom Anwendungsbe-
reich des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG umfasst sind.  

 
4 https://wua-wien.at/tierschutz/baumanahmen-fr-wildtiere-tierschutz/2146-rasenmaehroboter-2 (abgerufen am 07.04.2026) und  
Meinig, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Lang, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. – Natur-
schutz und Biologische Vielfalt 170 (2), S. 28 
5 Berger, A. Occurrence and Characteristics of Cut injuries in Hedgehogs in Germany: A Collection of Individual Cases. Animals 2024, 14, 57 
https://doi.org/10.3390/ani14010057 und 
Rasmussen SL, Schrøder AE, Mathiesen R, Nielsen JL, Pertoldi C, Macdonald DW (2021): „Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of 
Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)“. MDPI, Animals, 11, 1191.https://doi.org/10.3390/ani11051191 

https://wua-wien.at/tierschutz/baumanahmen-fr-wildtiere-tierschutz/2146-rasenmaehroboter-2
https://doi.org/10.3390/ani14010057


87 
 

 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG untersagt u. a. jeden Angriff auf die körperliche Unversehrtheit, der die 
Verletzung oder Tötung eines geschützten Tieres zur Folge hat. Das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG zielt auf den Schutz der Individuen ab und ist als solches einer populationsbezo-
genen Relativierung unzugänglich (vgl. nur BVerwG 2008, Beil. Heft 8, S. 54 Rn. 563; NVwZ 2010, 
44 Rn. 58; OVG Magdeburg NuR 2016, 97 (499); OVG Saarlouis NuR 2017, 718 (719); OVG 
Münster NuR 2019, 425 (426); OVG Lüneburg Urt. V. 25.10.2018 – 12 LB 118/16, juris Rn. 211; 
OVG Greifswald NuR 2019, 265 (267)). Die Privilegierung aus § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG 
kommt allein Eingriffsvorhaben sowie Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG zugute 
(vgl. Gellermann in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Werkstand: 105. EL September 2024, § 44 
Rn. 9; Heugel in: Lütkes/Ewer, BNatSchG, 2. Auflage 2018, § 44 Rn. 52; Gläß in: BeckOK Umwelt-
recht, Giesberts/Reinhardt, 73. Edition Stand: 01.01.2025, § 44 Rn. 69), weshalb auch der Signifi-
kanzansatz aus § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG nicht auf andere Handlungen hier der Betrieb von 
Mährobotern – übertragen werden kann. 
 
Die Hauptaktivitätszeiten von Igeln erstrecken sich insbesondere auf Dämmerungs- und Nachtzei-
ten. Währenddessen suchen Igel hauptsächlich nach Nahrung. Sie sind neben Grünanlagen und 
Parks vor allem auch in Gärten auf Nahrungssuche. Da Mähroboter autonom agieren und dabei 
sehr geräuscharm sind, werden sie häufig auch in der Nacht in Betrieb genommen. Ist auf einer 
Grünfläche ein Mähroboter in Betrieb und stößt auf einen Igel, so verhält es sich typischerweise 
so, dass der Igel bei Kontakt nicht flüchtet, sondern sich totstellt und zum vermeintlichen Schutz 
zusammenrollt. Ein Großteil der aktuell auf dem Markt erhältlichen Mähroboter-Modelle erkennen 
Igel (noch) nicht als Hindernis und können Igel deshalb auch nicht mit ausreichend Sicherheitsab-
stand umfahren. Trifft ein Mähroboter auf einen Igel, fügen die scharfen Messer und rotierenden 
Klingen der Mähroboter den Igeln typischerweise Verstümmelungen bzw. erhebliche Verletzungen 
zu, was oft sogar den Tod des Igels zur Folge hat.6 Insbesondere im nächtlichen Betrieb von 
Mährobotern bzw. im Betrieb von Mährobotern zur Dämmerungszeit liegt mithin eine große Gefah-
renquelle für Leib und Leben von Igeln. Durch das Verbot aus § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfü-
gung wird die Wahrscheinlichkeit der Verletzung und Tötung von Igeln und anderen kleinen Wirbel-
tieren durch Mähroboter und damit die Verwirklichung des Verbotstatbestands aus § 44 Abs. 1 Nr. 
1 BNatSchG erheblich reduziert.  
 
Das Verbot des Betriebs von Mährobotern während einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis 
eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang des folgenden Tages, sprich während der Dämmerung 
und Nacht, ist gemäß §§ 3 Abs. 2, 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erforderlich, um die Einhaltung des 
Zugriffsverbots aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sicherzustellen. Die Generalklausel aus § 3 Abs. 2 
BNatSchG kann – wie hier – insbesondere zwecks Verhütung rechtswidriger Verhaltensweisen 
herangezogen werden (Heß/Wulff in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht Werkstand: 105. EL Sep-
tember 2024, § 3 Rn. 18, m.w.N.) 
 
Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern in der Zeit 
von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des 
folgenden Tages verfolgt einen legitimen Zweck. Igel als hauptsächlich dämmerungs-/ nachtaktive 
Tiere und andere kleine Wirbeltiere sollen vor der Gefahr einer Tötung oder Verletzung durch den 
Betrieb von Mährobotern während der Dämmerungs- bzw. Nachtzeit geschützt, die mit dem Be-
trieb von Mährobotern einhergehende Gefahr einer Verwirklichung des Verbotes aus § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG reduziert bzw. für die Hauptaktivitätszeit des Igels ausgeschlossen werden. Auch 
wenn es bei der Darlegung des legitimen Zwecks der Allgemeinverfügung nicht entscheiden hie-
rauf ankommt, wird die Legitimität des Anliegens noch einmal dadurch untermauert, als bei Igeln 
ausweislich der 2020 aktualisierten Roten Liste der Säugetiere7 generell ein erheblicher Bestands-
rückgang zu verzeichnen ist. Zwar gibt es für den Landkreis Amberg-Sulzbach keine konkreten 
Zahlen, dies ist aber u. a. darin begründet, dass aufgrund der häufig schwierigen Auffindbarkeit 
verletzter bzw. getöteter Igel keine Erfassung möglich ist. Es ist aber von einer nicht unerheblichen 
Dunkelziffer auszugehen.  

 
6 Attrappen aus Münster sollen Igel schützen – Westfalen-Lippe – Nachrichten – WDR, 
7 Meinig, H.; Boye, P.; Dähne, M.; Hutterer, R. & Lang, J. (2020): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlangs. – Natur-
schutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 73 S. 
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Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern in der Zeit 
von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des 
folgenden Tages stellt ein geeignetes Mittel zur Verwirklichung des vorgenannten Zwecks dar. Das 
Verbot des Betriebs von Mährobotern während der Hauptaktivitätszeit des Igels (Dämmerungs- 
und Nachtzeit) ist geeignet, die Gefahr von teilweise sogar schweren bis tödlichen Verletzungen 
von Igeln und anderen kleinen Wirbeltieren durch Mähroboter erheblich zu verringern bzw. – in 
Bezug auf die Hauptaktivitätszeit des Igels – vollständig auszuschließen. 
 
Die Allgemeinverfügung zum Verbot der nächtlichen Inbetriebnahme von Mährobotern in der Zeit 
von einer halben Stunde vor Sonnenuntergang bis einer halben Stunde nach Sonnenaufgang des 
folgenden Tages ist weiterhin erforderlich, da mildere Maßnahmen, mit denen ein vergleichbarer 
Erfolg (erhebliche Reduzierung der Gefahr einer Tötung oder Verletzung von Igeln und anderen 
kleinen Wirbeltieren durch den Betrieb von Mährobotern bzw. in Bezug auf die Hauptaktivitätszeit 
des Igels: vollständiger Ausschluss einer solchen Gefahr) mit einer vergleichbaren Sicherheit und 
einem vergleichbaren Aufwand herbeigeführt werden könnte, nicht ersichtlich sind. Der Erlass von 
individuellen Verboten etwa nur für den Fall, dass Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
auch tatsächlich festgestellt werden, wäre von geringerer Sicherheit (da erst bei bereits festgestell-
tem Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG greifend) sowie in Bezug auf eine effektive Durch-
setzung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG von deutlich höherem, in der Realität nicht zu bewerkstel-
ligendem (Kontroll-) Aufwand. Dies gilt umso mehr, als sich verletzte Igel in der Regel verkriechen 
und getötete Igel häufig von anderen Tieren gefressen und deshalb regelmäßig gar nicht aufge-
funden werden können. Technisch ausgereiftere Modelle von Mährobotern, welche die Tiere er-
kennen und den Betrieb autonom einstellen bzw. die Tiere mit hinreichendem Sicherheitsabstand 
umfahren, werden nach aktuellem Kenntnisstand nicht oder in nur ganz geringem Umfang auf dem 
Markt angeboten. Für derartige Modelle besteht die Möglichkeit der Beantragung einer Ausnahme 
gemäß § 3 Abs. 2 dieser Allgemeinverfügung.  
 
Des Weiteren ist der Erlass der Allgemeinverfügung angemessen, der beabsichtigte Zweck steht 
nicht außer Verhältnis zu der Intensität des Eingriffs. Diese Allgemeinverfügung – insbesondere § 2 
Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung – verfolgt das Ziel eines effektiven Schutzes von Igeln und ande-
ren kleinen Wirbeltieren vor teilweise schweren bis tödlichen Verletzung durch Mähroboter, mithin 
eine Verhinderung bzw. jedenfalls erhebliche Reduzierung der Gefahr einer Verwirklichung des 
Verbotes aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Mit § 69 Abs. 2 Nr. 1, 7 BNatSchG und der hierin fest-
geschriebenen Sanktionsmöglichkeit von (auch fahrlässigen) Verstößen mit Geldbuße bis zu fünf-
zigtausend Euro brachte der Bundesgesetzgeber zum Ausdruck, welch hohes öffentliches Interes-
se an der Durchsetzung einer Einhaltung dieses Verbotes besteht. Demgegenüber verbietet § 2 
Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung den Einsatz von Mährobotern nur während der Nacht- bzw. 
Dämmerungszeit, lässt einen Einsatz im Übrigen also völlig unberührt. Es verbleiben viele Stunden 
Zeit, um Mähroboter zwischen Sonnenauf- und -untergang in Betrieb zu nehmen bzw. effektiv nut-
zen zu können. Darüber hinaus sieht diese Allgemeinverfügung generelle Ausnahmen (§ 3 Abs. 1) 
sowie die Möglichkeit der Beantragung einer Ausnahme (§ 3 Abs. 2) bzw. Befreiung (§ 3 Abs. 3) 
von dem Verbot aus § 2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung vor. Eine Erweiterung des Verbots aus § 
2 Abs. 1 dieser Allgemeinverfügung auch auf die Tageszeit, was einem Komplettverbot von Mähro-
botern gleichkäme, würde hingegen – schon aufgrund des Umstands, dass die Hauptaktivitätszeit 
des Igels auf die Dämmerung bzw. Nacht fällt – voraussichtlich unangemessen stark in das indivi-
duelle Interesse an einer Nutzung von Mährobotern und die hiermit verbundenen Vorteile (z. B. 
Einsparung von Arbeitszeit bzw. -kosten/Vermeidung körperlichen Aufwands) eingreifen. Getätigte 
Investitionen in Mähroboter würden dann vollständig ins Leere laufen.  
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt im öffentlichen Interesse nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (nachfolgend: VwGO). Durch die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung entfällt die aufschiebende Wirkung etwaiger Rechtsmittel. 
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Grundsätzlich hätte eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung aufschiebende Wirkung. Praktisch 
bedeutet dies, dass die Ge- und Verbote der Allgemeinverfügung für die Dauer eines gerichtlichen 
Verfahrens nicht beachtet werden müssten, der Betrieb von Mährobotern während der Nacht sowie 
Dämmerung also fortgesetzt werden könnte und hierdurch weiterhin ein erhebliches Verletzungs- 
bzw. Tötungsrisiko durch den Einsatz von Mährobotern zulasten von Igeln und anderen kleinen 
Wirbeltieren bestünde. Das Entfallen der aufschiebenden Wirkung wird durch ein überwiegendes 
öffentliches Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung ge-
rechtfertigt, welches gegenüber dem Interesse Einzelner an einer ungehinderten, weiteren Nut-
zung von Mährobotern auch während der Dämmerung und Nacht nach Abwägung sämtlicher 
rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte überwiegt. Hierbei wurde insbesondere das Interesse 
der Betreiber von Mährobotern an einer uneingeschränkten Nutzung sowie das Interesse an einer 
effektiven Verhinderung der Verwirklichung des zum Teil sogar strafbewehrten Verbotstatbestan-
des aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG durch den Einsatz von Mährobotern berücksichtigt. Der Be-
trieb von Mährobotern während der Dämmerungs- und Nachtzeiten begründet eine erhebliche Ge-
fahr in Form eines gesteigerten Verletzungs- und Tötungsrisikos für Igel und andere kleine Wirbel-
tiere. Zu berücksichtigen war weiterhin, dass Mähroboter außerhalb der Verbotszeit weiterhin – 
ohne dass diese Allgemeinverfügung den Einsatz insoweit beschränken würde – eingesetzt wer-
den können. Es sind keine überwiegenden Gründe ersichtlich, die eine fortgesetzte Duldung des 
Betriebs von Mährobotern in der Dämmerungs- und Nachtzeit und des damit einhergehenden, 
vermeidbaren Verletzungs- und Tötungsrisikos für Igel und andere kleine Wirbeltiere rechtfertigen 
würden, bis etwas eine (häufig mehrere Jahre Zeit in Anspruch nehmende) gerichtliche Klärung 
erfolgt ist. Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung der Anordnung überwiegt 
damit das eventuelle Aufschubinteresse der hiervon Betroffenen. 
 
Von einer Anhörung kann nach Art. 28 Abs. 2 Nr. 4 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(nachfolgend: BayVwVfG) abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht 
geboten ist, insbesondere wenn die Behörde eine Allgemeinverfügung erlassen will. Hiervon wurde 
vorliegend Gebrauch gemacht, da der betroffene Personenkreis der Allgemeinverfügung nicht ab-
sehbar ist.  
 
Hinweise 
 
Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG stellen Ordnungswidrigkeiten dar, welche mit einem 
Bußgeld von fünf bis fünfzigtausend Euro geahndet werden können (§ 69 Abs. 2 Nr. 1, 7 
BNatSchG). 
 
Bei vorsätzlicher Begehung und Betroffenheit streng geschützter Arten werden Verstöße als Straf-
tat (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe) verfolgt (§§ 69 Abs. 2 Nr. 1, 71 Abs. 1 
BNatSchG). 
 
Zu § 2 der Allgemeinverfügung wurde die sofortige Vollziehbarkeit gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 
angeordnet. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, dass Sie sich 
an die Anordnungen halten müssen, auch wenn Sie einen Rechtsbehelf gegen die Allgemeinverfü-
gung eingelegt haben. Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung wird auf die Bestim-
mungen des § 80 Abs. 4 und 5 VwGO verwiesen.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 

Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klage grundsätzlich elektro-
nisch einreichen.  
 

Kraft Bundesrechts wird Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 

Amberg, 21.05.2026 
Landratsamt Amberg-Sulzbach 
gez. 
Richard Reisinger 
Landrat 
 

51/21.05.2026 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bekanntmachung zur Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
Wasserrecht; 
Beseitigung/Verfüllung eines Fischteiches auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1625/2, Gemarkung 
Wutschdorf, Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach 
 

1. Sachverhalt: 
 

Familie Obermeier beantragt eine wasserrechtliche Plangenehmigung über die Verfüllung eines 
Fischteiches auf dem Grundstück Fl.Nr. 1625/2, Gemarkung Wutschdorf. Familie Obermeier 
möchte in naher Zukunft am nordöstlichen Ortsrand von Schleißdorf ein Betriebsleiterwohnhaus 
errichten. 
 
2. Feststellung zur Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung: 
 

Die allgemeine Vorprüfung der nach Anlage 2 des UVPG eingereichten Unterlagen des 
Vorhabensträgers und die Vorprüfung der in Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien hat ergeben, dass eine förmliche Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
Einschätzung des Landratsamtes Amberg-Sulzbach nach der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien nicht erforderlich ist, da das Vorhaben keine erheblichen Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. 
Dies ergibt sich daraus, dass keine der benannten Schutzkriterien gemäß Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG 
unmittelbar betroffen sind. 
 
Der Feststellungsvermerk, in dem die detaillierte Begründung für eine Nichtdurchführung der Um-
weltverträglichkeitsprüfung enthalten ist, kann im Landratsamt Amberg-Sulzbach, Schlossgraben 
3, 92224 Amberg, Sachgebiet 52 Wasserrecht, (Zimmer 1.3.2) während der allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden. 
 
Nach § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Amberg, 20.05.2026 
SG 52, Wasserrecht 
 
52/22.05.2026 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Haushaltssatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Schmidtstadt-Gruppe 
(Landkreis Amberg-Sulzbach) für das Haushaltsjahr 2026 
 
Aufgrund der Verbandssatzung und des Art. 40 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Schmidtstadt-Gruppe folgende Haushaltssatzung: 
 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben                      497.750 € 

 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit                 810.350 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 
326.000 € vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 
 

(2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 40.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Neukirchen, den 12.05.2026 
gez. 
Lydia Zahner 
Erste Vorsitzende 
 

II. 
 
Das Landratsamt Amberg-Sulzbach hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
11.05.2026 – Az.: 43-941.01.07 – ihre Stellungnahme abgegeben. 



92 
 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung 2026 wird in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen 
b. Sulzbach-Rosenberg, Am Rathaus 1, 92259 Neukirchen, Zimmer Nr. 35, niedergelegt und zur 
Einsicht innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungs-
verordnung). Dort wird auch der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 gemäß Art. 65 Abs. 3 
GO vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine Woche lang öffentlich zur Ein-
sicht ausgelegt. 
 
Neukirchen, den 20.05.2026 
gez. 
Lydia Zahner  
1.Vorsitzender 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung von Manövern 
(nach Nr. V der Manöverbekanntmachung) 
 
Im Landkreis Amberg-Sulzbach werden folgende militärische Übungen durchgeführt: 
 

 Art der Übung Zeitraum Übungsgebiet 
 

1. Helikopterlandezonentraining  
(US-Army, AE26-42) 
 

01.07.- 31.07.2026 
(Nachtübung) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

2. Helikopterlandezonentraining  
(US-Army, AE26-43) 
 

03.08.- 31.08.2026 
(Nachtübung) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

3. Helikopterlandezonentraining  
(US-Army, AE26-44) 
 

01.09.- 30.09.2026 
(Nachtübung) 

Landkreis Amberg-Sulzbach 

 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Gleichzeitig wird auf die Gefahren, die von liegen gebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition oder 
dergleichen ausgehen können, hingewiesen. Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, 
ist die nächste Polizeidienststelle zu verständigen. 
 
Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt: 
Von Gaststreitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursachte (gemeinsame Ma-
növer) Schäden werden von der zuständigen Schadensregulierungsstelle des Bundes bei der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Regionalbüro Süd abgewickelt. 
 
Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind der örtlich zuständigen Gemeindeverwal-
tung anzumelden. Diese leitet die Anträge an das jeweils zuständige Bundeswehr-
Dienstleistungszentrum weiter, von welchem die weiteren Schritte zur Zahlung der Entschädigung 
veranlasst werden. 
 
Entschädigungsansprüche sollten umgehend geltend gemacht werden. Im Falle von Manöver-
schäden, die von Gaststreitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht worden 
sind, sind sie innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der Geschädigte von dem 
Schaden und der Beteiligung der (ausländischen) Streitkräfte Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei 
der zuständigen Regulierungsstelle geltend zu machen. 
 
54/19.05.2026 
 


